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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Ein wichtiges Ziel der in der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 festgelegten neuen 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) ist die schrittweise Abschaffung der Rückwürfe in allen 
Fischereien der EU. Rückwürfe stellen eine beträchtliche Ressourcenverschwendung dar und 
wirken sich negativ auf die nachhaltige Nutzung der Ressourcen sowie die Wirtschaftlichkeit 
von Fischereien aus. Die Anlandeverpflichtung in Unionsgewässern gilt seit dem 1. Januar 
2015 für bestimmte Fischereien auf pelagische Arten. In der reformierten Politik ist zudem 
eine stärkere Regionalisierung vorgesehen, wodurch das Mikromanagement auf Unionsebene 
beendet und dafür gesorgt werden soll, dass die Vorschriften an die Besonderheiten der 
einzelnen Fischereien und Meeresgebiete angepasst werden. 

Die neue GFP sieht eine Reihe von Bestimmungen zur Erleichterung der Umsetzung der 
Anlandeverpflichtung vor. Unter anderem können die Mitgliedstaaten bei der Verwaltung 
ihrer Quoten allgemeine Flexibilitätsbestimmungen anwenden. Darüber hinaus sind in der 
neuen GFP-Verordnung spezifische Flexibilitätsmechanismen vorgesehen, die in Form von 
Mehrjahresplänen oder, wenn keine Mehrjahrespläne vorliegen, durch die sogenannten 
Rückwurfpläne umgesetzt werden müssen. Diese Rückwurfpläne sind als 
Übergangsmaßnahme mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren angelegt. Ihnen liegen 
gemeinsame Empfehlungen mehrerer Mitgliedstaaten derselben Region oder desselben 
Meeresbeckens zugrunde. 

Der vorliegende delegierte Rechtsakt gilt für bestimmte Fischereien auf pelagische Arten in 
den südwestlichen Gewässern gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1380/2013. Im Einklang mit Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 
kann ein Rückwurfplan Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung umfassen. 

Gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 stützt sich der vorgeschlagene 
delegierte Rechtsakt auf die gemeinsame Empfehlung, die die betreffenden Mitgliedstaaten 
(d. h. Belgien, Spanien, Frankreich, die Niederlande und Portugal), die ein direktes 
Bewirtschaftungsinteresse an den betreffenden Fischereien in dieser Region haben, erarbeitet 
und der Kommission vorgelegt haben. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Zur Umsetzung des regionalisierten Ansatzes haben die an den südwestlichen Gewässern 
gelegenen Mitgliedstaaten vereinbart, dass das den Vorsitz führende Land (Portugal) der 
Kommission eine gemeinsame Empfehlung vorlegen sollte. Dementsprechend wurde den 
Kommissionsdienststellen am 31. Mai 2016 die gemeinsame Empfehlung übermittelt. Sie 
enthielt den Vorschlag, die Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung für Stöcker 
(Trachurus spp.) in der ICES-Division VIIIc und im ICES-Untergebiet IX zu ändern. 

Entsprechend dem in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 beschriebenen 
Verfahren ist diese gemeinsame Empfehlung das Ergebnis von Diskussionen zwischen den an 
den südwestlichen Gewässern gelegenen Mitgliedstaaten mit einem direkten 
Bewirtschaftungsinteresse, wobei die Standpunkte des Beirats für die südwestlichen Gewässer 
und des Beirats für pelagische Bestände, die für die unter die gemeinsame Empfehlung 
fallenden Fischereien zuständig sind, berücksichtigt wurden. Für alle genannten Elemente 
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enthält die gemeinsame Empfehlung entsprechende Belege, die die vorgeschlagenen 
Maßnahmen stützen. 

Die gemeinsame Empfehlung wurde von den betreffenden Mitgliedstaaten in einem 
regionalen Rahmen erstellt, wobei sie auf fachlicher Ebene unter der Leitung einer 
hochrangigen Gruppe von Fischereidirektoren und in enger Abstimmung mit 
Interessenträgern zusammenarbeiteten. 

In der Fischerei auf Stöcker ist eine große Zahl handwerklicher Fischer tätig, die im Beirat für 
die südwestlichen Gewässer vertreten sind. Aufgrund dieser Besonderheit und der Art der auf 
die bestehenden Bedingungen beschränkten Anpassung des pelagischen Rückwurfplans 
wurde der genannte Beirat im Rahmen des erwähnten regionalen Rahmens während des 
gesamten Prozesses konsultiert. Der Beirat für pelagische Bestände wurde in einer späteren 
Phase hinzugezogen. 

Das wichtigste Element der endgültigen von den Mitgliedstaaten an die Kommission 
übermittelten gemeinsamen Empfehlung, bei der es um die Änderung der 
Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung für Stöcker in der ICES-Division VIIIc und 
im ICES-Untergebiet IX geht, wurden von der zuständigen Sachverständigengruppe des 
STECF und auf der Plenartagung des STECF vom 4. bis 8. Juli 2016 bewertet1. 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 850/98 gilt für Stöcker derzeit eine Mindestreferenzgröße 
für die Bestandserhaltung von 15 cm, während in der Verordnung (EU) 2016/72 vorgesehen 
ist, dass bei den Stöckerbeständen (Bastardmakrelenbeständen) in der ICES-Division VIIIc, 
den ICES-Untergebieten IX und X sowie in den Unionsgewässern des CECAF-Gebiets um 
die Azoren und in den Unionsgewässern des CECAF-Gebiets um Madeira nicht mehr als 5 % 
der Fänge eine Größe zwischen 12 und 15 cm haben dürfen. Eine Größe von unter 15 cm hat 
sich für Fänge von Stöcker in den entsprechenden Fischereien historisch etabliert, 
insbesondere in der handwerklichen „Xávega“-Strandwadenfischerei in der ICES-Division 
IXa, von der bestimmte lokale Gemeinschaften abhängen. 

Der STECF kam zu dem Ergebnis, dass eine Änderung der Mindestreferenzgröße für die 
Bestandserhaltung für einen kleinen Teil des Bestandes entsprechend der gemeinsamen 
Empfehlung mit einem geringen Risiko verbunden ist, das seit langem bestehende 
Bewirtschaftungsmuster, das auf Jungfische abzielt, zu ändern. In Verbindung mit mäßigen 
Befischungsraten dürfte sich dieses Bewirtschaftungsmuster nicht negativ auf die Dynamik 
der betreffenden Bestände auswirken. 

Auf der Grundlage der Bewertung des STECF und der Kommission sowie nach Klärung 
einiger Punkte der gemeinsamen Empfehlung ist die Kommission der Ansicht, dass die 
gemeinsame Erklärung – wie oben dargelegt – mit Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 1380/2013 im Einklang steht. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Zusammenfassung der vorgeschlagenen Maßnahme 

                                                 
1 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+16-10+-

+Evaluation+of+LO+joint+recommendations_JRCxxx.pdf 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=119576&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=119576&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/72;Nr:2016;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=119576&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=


 

DE 4   DE 

Der wichtigste rechtliche Schritt besteht darin, Maßnahmen zu ergreifen, durch die die 
Anlandeverpflichtung leichter umgesetzt werden kann. In der Verordnung wird die 
Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung für Stöcker in der ICES-Division VIIIc und 
im ICES-Untergebiet IX festgelegt. 

Rechtsgrundlage 

Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 18 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. 

Subsidiaritätsprinzip 

Der Vorschlag fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union. 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Der Vorschlag fällt in den Anwendungsbereich der Befugnisse, die der Kommission gemäß 
Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 übertragen wurden, und geht nicht 
über das hinaus, was zur Erreichung des mit dieser Bestimmung verfolgten Ziels erforderlich 
ist. 

Wahl des Instruments 

Vorgeschlagenes Instrument: Delegierte Verordnung der Kommission. 

Andere Instrumente wären aus folgendem Grund nicht angemessen: Der Kommission wurde 
die Befugnis übertragen, im Wege von delegierten Rechtsakten einen Rückwurfplan zu 
erlassen. Mitgliedstaaten mit einem direkten Bewirtschaftungsinteresse haben ihre 
gemeinsame Empfehlung vorgelegt. Die in der gemeinsamen Empfehlung enthaltenen und in 
diesen Vorschlag aufgenommenen Maßnahmen beruhen auf den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Gutachten und erfüllen alle einschlägigen Anforderungen gemäß 
Artikel 18 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 14.10.2016 

zur Änderung der Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1394/2014 der Kommission zur 
Erstellung eines Rückwurfplans für bestimmte Fischereien auf pelagische Arten in den 

südwestlichen Gewässern 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 
2004/585/EG des Rates2, insbesondere auf Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 18 Absätze 1 
und 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zielt darauf ab, Rückwürfe in allen Fischereien 
der Union durch Einführung einer Anlandeverpflichtung für Fänge aller Arten, die 
Fangbeschränkungen unterliegen, schrittweise abzuschaffen. 

(2) Gemäß Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 ist die Kommission 
befugt, im Wege delegierter Rechtsakte Rückwurfpläne für einen Zeitraum von 
höchstens drei Jahren auf der Grundlage von gemeinsamen Empfehlungen zu erlassen, 
die die Mitgliedstaaten in Absprache mit den zuständigen Beiräten erarbeitet haben.  

(3) Mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1394/2014 der Kommission3 wird ein 
Rückwurfplan für bestimmte Fischereien auf pelagische Arten in den südwestlichen 
Gewässern erstellt, um die Umsetzung der Anlandeverpflichtung mittels bestimmter 
Flexibilitätsmechanismen zu erleichtern.   

(4) Im Einklang mit Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 
können Rückwurfpläne Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung umfassen. 

(5) Belgien, Spanien, Frankreich, die Niederlande und Portugal haben ein direktes 
Bewirtschaftungsinteresse an den Fischereien in den südwestlichen Gewässern. Nach 
Abstimmung mit dem Beirat für die südwestlichen Gewässer und dem Beirat für 
pelagische Bestände haben die Mitgliedstaaten der Kommission am 30. Mai 2016 eine 
gemeinsame Empfehlung mit dem Vorschlag übermittelt, dass abweichend von 

                                                 
2 ABl. L 354 vom 28.1.2013, S. 22.  
3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1394/2014 der Kommission vom 20. Oktober 2014 zur Erstellung 

eines Rückwurfplans für bestimmte Fischereien auf pelagische Arten in den südwestlichen Gewässern 
(ABl. L 370 vom 30.12.2014, S. 31). 
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Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 850/1998 des Rates4 die Mindestreferenzgröße 
für die Bestandserhaltung für Stöcker (Trachurus spp.) in der ICES-Division VIIIc 
und im ICES-Untergebiet IX auf 12 cm für 5 % der jeweiligen Quote Spaniens und 
Portugals in diesen Gebieten festgelegt wird. Darüber hinaus wurde in der 
gemeinsamen Empfehlung vorgeschlagen, dass innerhalb dieser Obergrenze von 5 % 
der Quote für Stöcker im Rahmen der „Xávega“-Strandwadenfischerei in der ICES-
Division IXa 1 % der Quote Portugals mit einer Größe unter 12 cm gefangen werden 
darf. 

(6) Einschlägige wissenschaftliche Gremien legten wissenschaftliche Beiträge vor, die 
vom Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für die Fischerei (STECF) 
geprüft wurden. Der STECF kam zu dem Ergebnis, dass eine Verringerung der 
Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung entsprechend der gemeinsamen 
Empfehlung mit einem geringen Risiko verbunden ist, das seit langem bestehende 
Bewirtschaftungsmuster der betreffenden Fischereien zu ändern. In Verbindung mit 
mäßigen Befischungsraten dürfte sich dieses Bewirtschaftungsmuster nicht negativ auf 
die Dynamik der einschlägigen Bestände auswirken. Gleichzeitig wies der STECF 
darauf hin, dass die Kontrolle von Fängen mit unterschiedlichen 
Größenbeschränkungen schwierig werden und bei unzureichenden Kontrollen die 
Sterblichkeit steigen könnte. Außerdem sei es wichtig, dass die für geringere Größen 
festgelegten Prozentsätze eingehalten würden. Daher sei es wesentlich, dass die 
betreffenden Mitgliedstaaten geeignete Kontrollmaßnahmen für die betreffenden 
Fischereien ergriffen. 

(7) Die Maßnahmen in der gemeinsamen Empfehlung entsprechen Artikel 18 Absatz 3 
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und können daher in den Rückwurfplan für 
bestimmte Fischereien auf pelagische Arten in den südwestlichen Gewässern 
aufgenommen werden. 

(8) Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1394/2014 sollte daher entsprechend geändert 
werden. 

(9) Da sich die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen unmittelbar 
auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fangsaison der 
Unionsschiffe sowie deren Planung auswirken, sollte die Verordnung unverzüglich 
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. Sie sollte ab dem 1. Januar 2017 gelten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(a) Dem Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1394/2014 wird folgender Absatz angefügt: 

„Abweichend von Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 850/1998 gilt für Stöcker 
(Trachurus spp.), die in der ICES-Division VIIIc und im ICES-Untergebiet IX 
gefangen werden, eine Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung von 12 cm 

                                                 
4 Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates vom 30. März 1998 zur Erhaltung der Fischereiressourcen 

durch technische Maßnahmen zum Schutz von jungen Meerestieren (ABl. L 125 vom 27.4.1998, S. 1). 
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DE 7   DE 

für 5 % der jeweiligen Quote Spaniens und Portugals in diesen Gebieten. Innerhalb 
dieser Obergrenze von 5 % darf im Rahmen der „Xávega“-Strandwadenfischerei in 
der ICES-Division IXa 1 % der Quote Portugals mit einer Größe unter 12 cm 
gefangen werden.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2017. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 14.10.2016 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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